
 
           
Curriculum für die Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt von Kindern und 
Jugendlichen im Bistum Münster 
 
Den Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt (Präventionsschulungen) im 
Verantwortungsbereich des Bistums Münsters liegt ein verbindliches Schulungskonzept 
zugrunde. Die einzelnen Schulungsmaßnahmen setzen sich aus unterschiedlich intensiven, 
thematisch-inhaltlichen Modulen zusammen, die eine zielgruppengerechte Qualifizierung 
ermöglichen.  
 
 
1. Ziele der Präventionsschulungen 
Ziele der Präventionsschulungen mit Blick auf die Teilnehmer/innen 
sind: 
- Die Teilnehmer/innen verfügen über rechtliches und fachliches (Basis-)Wissen zum 
Thema Kindeswohlgefährdung, speziell zu sexualisierter Gewalt. 
- Die Teilnehmer/innen sind sensibilisiert für Gefährdungsmomente, Hinweise und 
begünstigende Situationen für sexualisierte Gewalt. Sie wissen um die Bedeutung von 
Macht bei der Ausübung von sexualisierter Gewalt, verhalten sich reflektiert, fachlich 
adäquat, 
respektvoll und wertschätzend gegenüber Kindern und Jugendlichen. 
- Die Teilnehmer/innen kennen (institutionelle) Präventionsmaßnahmen, sind handlungsfähig 
bei Übergriffen, Verdachtsfällen und Grenzverletzungen. Sie wissen um Unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten. 
 
2. Inhalte der Schulungen 
Abgestimmt auf die differenzierten Schulungsbedarfe der Zielgruppen nach den § 2 Abs. 7 
der Präventionsordnung sind insbesondere folgende Themenbereiche in unterschiedlicher 
Intensität zu behandeln: 

1. Angemessenes Nähe- und Distanzverhältnis, 
2. Strategien von Täterinnen und Tätern, 
3. Psychodynamiken der Opfer, 
4. Dynamiken in Institutionen sowie begünstigende institutionelle Strukturen, 
5. Straftatbestände und weitere einschlägige rechtliche Bestimmungen, 
6. Eigene soziale und emotionale Kompetenz, 
7. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 
8. Verfahrenswege bei Anzeichen von sexualisierter Gewalt, 
9. Informationen zu notwendigen und angemessenen Hilfe für von sexualisierter Gewalt 

Betroffene, ihre Angehörigen und die betroffenen Institutionen, 
10. Sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen untereinander. 

Durch die Schulungsmaßnahmen soll eine innere Haltung aufgebaut werden, die zu einem 
kompetenten Handeln befähigt. 
 
Die Inhalte des Schulungskonzeptes sind in Form einer Arbeitshilfe  aufbereitet. Die 
Arbeitshilfe kann von den Rechtsträgern nach § 1 Präventionsordnung für eigene Schulungen 
verwandt werden. Unter Berücksichtigung der verbindlichen inhaltlichen Mindeststandards 
für die zu behandelnden Themenbereiche können von den einzelnen Rechtsträgern nach 
Absprache mit der/dem Präventionsbeauftragten auch eigene Schulungsmaßnahmen 
konzipiert und durchgeführt werden.  
 



3. Umfang der Schulungen 
Intensiv-Schulungen  haben einen Umfang von zwölf Zeitstunden. 
Mitarbeitende in leitender Verantwortung, tragen Personal- und Strukturverantwortung. 
Daher muss diese Personengruppe über eine Basisschulung hinaus im Rahmen ihrer 
Verantwortungsbereiche geschult werden und Hilfestellungen vermittelt bekommen, wie ein 
geeignetes Präventions- und Schutzkonzept für die Einrichtung erstellt und umgesetzt werden 
kann. Diese Bestimmung ist unabhängig von Dauer und Intensität des Kontaktes mit 
Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen. 
 
Mitarbeitende mit einem intensiven, pädagogischen, therapeutischen, betreuenden, 
beaufsichtigenden, pflegenden oder seelsorglichen Kontakt mit Minderjährigen oder schutz- 
und hilfebedürftigen Erwachsenen müssen im Rahmen einer Intensiv-Schulung  gründlich 
geschult werden. 
 
Basis-Schulungen haben einen Umfang von sechs Zeitstunden. 
Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige mit einem regelmäßigen  pädagogischen, 
therapeutischen, betreuenden, beaufsichtigenden oder pflegenden Kontakt mit 
Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen müssen im Rahmen einer 
Basis-Schulung geschult werden.   
Ebenso sind Personen, die einen kurzzeitigen Kontakt mit Übernachtung mit Kindern 
und/oder Jugendlichen haben zu schulen. 
 
Alle anderen Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen, die sporadischen Kontakt mit Kindern 
und/oder Jugendlichen haben, werden gründlich über das institutionelle Schutzkonzept des 
Rechtsträgers  informiert.  In  der  Regel  entspricht  dies  einem  zeitlichen  Umfang  von  drei  
Stunden. Die Information über das Schutzkonzept des Rechtsträgers ist Aufgabe der Leitung. 
Diese kann die Aufgabe an Mitarbeitende delegieren, die an einer Intensivschulung 
teilgenommen haben. 
 
 
Der Rechtsträger entscheidet über den Umfang der Schulungen für seine Mitarbeitenden und  
ehrenamtlich Tätigen anhand der folgenden Übersicht: 
 
Intensivschulung  

 
Basisschulung 

 
Art der Tätigkeit 
- Hauptamtlich-/ hauptberuflich Mit- 
  arbeitende 
 
- Mitarbeitende mit Leitungsfunktion, 
Personalverantwortung, 
Ausbildungsverantwortung oder 
Organisationsverantwortung 
 
- Mitarbeitende mit pädagogischer, 
therapeutischer, betreuender, 
beaufsichtigender, pflegender oder 
seelsorglicher Tätigkeit 
 
- Tätigkeit als Berufs- oder Fachoberschul-
praktikant/in oder Praxissemstler/in  

 
Art der Tätigkeit 
- nebenberufliche  oder ehrenamtliche 
Tätigkeit/ Mitarbeit  
- Tätigkeit im Rahmen eines Vorpraktikums 
oder Orientierungs-Praktikums 
- Tätigkeit im Rahmen eines Bundes- 
freiwilligendienst (BFD), Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) 
 
- Mitarbeitende mit pädagogischer, 
therapeutischer, betreuender, 
beaufsichtigender, pflegender oder 
seelsorglicher Tätigkeit 
 
 



 
 
Intensität und Dauer 
- regelmäßiger, täglicher oder mehrmals 
wöchentlicher Kontakt 

 
 
Intensität und Dauer 
- regelmäßiger Kontakt (ab mindestens 3 
Monaten) oder kurzzeitiger Kontakt mit 
Übernachtung 

 
4. Verantwortung  
Die Verantwortung, bzw. Federführung für die (regionale) Koordination, Ausgestaltung und 
Abstimmung der Schulungsangebote liegt bei den von den jeweiligen 
Schulungsanforderungen betroffenen Arbeitsbereichen (Hauptabteilungen) im Bischöflichen 
Generalvikariat. 
 
5. Referenten/Referentinnen für Präventionsschulungen  
Die Ausbildung der autorisierten Fachkräfte für Präventionsschulungen hat einen zeitlichen 
Umfang von mindestens zwölf Zeitstunden. Autorisierte Fachkräfte für 
Präventionsschulungen können Intensivschulungen und Basisschulungen leiten.  
 
Ausschließlich für die Basisschulungen in der Kinder- und Jugendarbeit werden zusätzlich 
Teamer/innen für Präventionsschulungen ausgebildet. Die Ausbildung erfolgt in der 
Durchführungsverantwortung der Hauptabteilungen des Bischöflichen Generalvikariats durch 
Fachkräfte aus der Beratungs- bzw. Präventionsarbeit oder durch erfahrene Fachkräfte für 
Präventionsschulungen. Sie hat einen zeitlichen Umfang von mindestens zwölf Zeitstunden. 
 
Alle Fachkräfte für Präventionsschulungen und Teamer/innen für Präventionsschulungen 
müssen während ihrer Ausbildung oder vor ihrer Ausbildung an einer  Präventionsschulung 
teilgenommen haben. 
 
Schulungsreferenten/innen verpflichten sich vier (zwölfstündige oder sechsstündige) 
Schulungen innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. Sie müssen innerhalb von zwei Jahren 
an einer Fortbildungsveranstaltung der Stabsstelle Prävention teilnehmen. 


